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RED III - Richtlinie (EU) 2023/2413

➢ Inkrafttreten am 20. November 2023

➢ Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik), Geothermische Energie, 

Salzgradient-Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige 

Meeresenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas, 

Biogas 

➢ 2 Umsetzungsfristen: 1. Juli 2024 und 21. Mai 2025

➢ Bund: Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG)



EABG - Entwurf

➢ 59 Paragraphen auf 43 Seiten!

➢ Einführung von drei unterschiedlichen Verfahrensarten

➢ Freistellungstatbestände

➢ Vollkonzentriertes Genehmigungsverfahren

➢ Praxisbeispiele für echte Verfahrensbeschleunigungen: 

(1) Klare Festlegung des Projektumfangs 

(2) Umgestaltung bzw. Entfall der Interessensabwägung



RED III - Richtlinie (EU) 2023/2413

➢ 1. Teilumsetzung erfolgte mit dem Steiermärkischen Erneuerbaren-

Ausbau-Beschleunigungsgesetz, in Kraft getreten am 10. Juli 2025

➢ 2. Teilumsetzung soll im 1. Quartal 2026 beschlossen werden

➢ Bis 21. Februar 2026 sollen Beschleunigungsgebiete für eine oder 

mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen ausgewiesen werden



RED III - Richtlinie (EU) 2023/2413 

und Deregulierung

➢ Stmk. Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz:

− Sondervorschriften für das Bewilligungsverfahren von Anlagen zur Erzeugung oder 

Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Stmk. Baugesetz, Stmk. 

Naturschutzgesetz und Stmk. ElWOG mit verkürzten Entscheidungsfristen

− Erhöhung der Schwelle für die Meldepflicht bei PV- und solarthermischen Anlagen im 

BauG

− überragendes öffentliches Interesse an der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energie, Leitungsanlagen sowie Speicheranlagen bis zur Erreichung der 

Klimaneutralität

➢ 2. Teilumsetzung:

− Rechtsgrundlage für Beschleunigungsgebiete im StROG

➢ 1. Deregulierungsgesetz:

− Meldepflicht für sämtliche PV-Anlagen und solarthermische Anlagen, die 

bauwerksintegriert errichtet werden (auf Dach-, Fassadenflächen) sowie für 

Batterieanlagen bis 100 kWh („thermal runaway“-Nachweis)

− Meldepflicht für Wärmepumpen (Nachweis bzgl. der Einhaltung der Lärmgrenzwerte)


